
 

Sekretariat: «sunneland-oberland» Tourismus  Im Brand 24  8637 Laupen 
Tel. 055 246 49 12  Fax. 055 246 49 13 tourismus@sunneland-oberland.ch  www.sunneland-oberland.ch 

Bitte senden bzw. faxen Sie diesen Mietvertrag unbedingt mindestens zwei Wochen vor dem 
gewünschten Termin rechtsverbindlich unterschrieben an uns. 

 

Vertrag über die Zelt-Miete 
zwischen dem Verein 

«sunneland-oberland» Tourismus, im Brand 24, 8637 Laupen 
im nachfolgenden Vermieter genannt 

 
und 

 
im nachfolgenden Mieter genannt. 

 
Der Vermieter stellt dem Mieter im Zeitraum vom ___.___.2009 bis ___.___.2009 das 
nachfolgend aufgeführte Zelt zur Verfügung: 
 
1 Zelt zum Preis für ein Wochenende (SA/SO)von  Fr. 50.- (für Mitglieder «sunneland-oberland»)  Fr.___________ 

Fr. 80.- für Nichtmitglieder  Fr.___________ 

____ x für jeden weiteren Tag  Fr. 15.- Fr.___________ 

 
 
Abmessungen:  Grundfläche offen: 4,5 x 3 m 
 Höhe Gesamt: 3 - 3.30 m 
 Höhe Durchgang: 1.70 x 2 m 
 Gewicht Zeltgestell: ca. 40 kg 

 
Zubehör: Zeltgestell mit Dach montiert 
 2 Zeltwände seitlich (3m) 
 1 Zeltrückwand 
 1 Zeltwand mit Fenster und Türe 
 4 Fussplatten 17 kg 

 
Ferner soll im gleichen Zeitraum das folgende Zubehör gemietet werden: 
 
___ x Sonnenschirme (max. 12) mit Sockel Stückpreis von Fr. 3.- pro Mietdauer Zelt Fr.___________ 
 
___ x Zeltbeleuchtung pauschal Fr. 10.- Fr.___________ 
 
 Total  Fr.___________ 
 
• Die Preise beziehen sich auf das Abholen und Retournieren in 8637 Laupen. Bei Lieferungen ist der Vermieter berechtigt, 

einen Aufpreis von Fr. 2.- / km inkl. Fahrzeit zu verrechnen. 
• Der Vermieter trägt Sorge dafür, dass die Zelte ordnungsgemäss auf und abgebaut werden. Anleitung unter 

www.sunneland-oberland.ch. Für alle Schäden an Zelten und Zubehör haftet der Mieter. Ebenfalls hat dieser dafür Sorge 
zu tragen, dass die Zelte auf den angegebenen Flächen aufgebaut werden dürfen. Es liegt im Ermessen des Vermieters, 
wie entstandene Schäden zu reparieren bzw. Teile zu ersetzen sind. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

• Der Vermieter lehnt jegliche Haftpflichtansprüche ab, die aus dem Einsatz der gemieteten Gegenstände entstehen.  
• Die Mietdauer beginnt am Vorabend und endet am darauf folgenden Tag der vertraglich festgelegten Mietdauer. 
• Bei Übergabe ist dem Vermieter ein Depot in der doppelten Höhe der vereinbarten Mietbetrages zu hinterlegen. 

 
• Der Gesamtbetrag in Höhe ist bei Rückgabe in Bar fällig. Depot  Fr.___________ 

 
Hinweis: Der Vermieter ist nicht  mehrwertsteuerpflichtig. 
 
Laupen,___.___.200_  ……………….,___.___.200_ 
 __________________  __________________ 
Vermieter  Mieter 
 
Bestätigung: 
Der Mieter bestätigt den ordnungsgemässen Aufbau der vermieteten Gegenstände und dass diese keine Beschädigungen 
und Verschmutzungen aufweist. 
 ____________________________ 
 Ort, Datum   Mieter 
 
 
Der Vermieter bestätigt die ordnungsgemässe Rücknahme der vermieteten Gegenstände  
(Anmerkungen auf der Rückseite anbringen).  
 ____________________________ 
 Ort, Datum   Vermieter 


